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Förderprogramme in der investiven Förderung
Änderung der Verwaltungsvorschriften zu Artikel 44 der Bayerischen Haushaltsordnung

Mit der letzten Mitteilung haben wir Sie informiert, dass die Verwaltungsvorschriften zu Artikel 44 
der Bayerischen Haushaltsordnung geändert wurden. Die geschah aufgrund eines Vorschlages 
des Bayerischen Obersten Rechnungshofes.
Der Bayerische Landkreistag hat sich jetzt gegen diese Änderung ausgesprochen, weil das bei 
Förderanträgen in allen Bereichen zu erheblichen Verzögerungen bei der Planung der Vorhaben 
führen könnte. 
Weil die Änderung auf Vorschlag des Rechnungshofes zurückgeht, wird das 
Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat das Gespräch mit dem 
Obersten Rechnungshof suchen, um hier zu einer Lösung zu kommen,
Bis eine Lösung gefunden wird, soll daher die Neuregelung nicht angewandt werden.
Es bleibt also bei der bisherigen Regelung, dass bei Baumaßnahmen Planungsmaßnahmen des 
Architekten bis zur Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe ohne Auftragsvergabe) nach der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) wie bisher nicht als Maßnahmenbeginn 
gelten.
Sollte es zwischen dem Ministerium und den ORH zu keiner einvernehmlichen Regelung kommen, 
könnten aber dennoch Maßnahmen, die bis Antragstellung bis Leistungsphase 7 vorangetrieben 
wurden, aus der Förderung fallen.

Schwingenschlögl, LWG

Fränkischer Weinbauverband e. V.

Weinbauring Franken e.V.

Sachkundenachweis:

Eine spezielle Sachkundeschulung mit Ausrichtung auf Weinbau wird im nächsten Jahr vom
Fränkischen Weinbauverband und dem Weinbauring Franken 
im Anschluss an die Weinbautage 2018 angeboten.

Die meisten Sachkundigen müssen bis zum 31.12.2018 eine Schulung besuchen, da ihr 
Fortbildungszeitraum erst zu diesem Termin abläuft.
(Beispiel: Karte galt bis 31.12.2015. Mit Teilnahme an einer Schulung bis zu diesem Datum 
verlängerte sich die Gültigkeit der Karte bis zum 31.12.2018.
à Fortbildung zwischen dem 01.01.16 und 31.12.18 à dann Verlängerung bis 31.12.2021)

Ausgenommen hiervon sind nur „Neusachkundige“, deren Fortbildungszeitraum richtet sich nach 
dem Termin ihrer Prüfung beim Landwirtschaftsamt.
Für Neu-Sachkundige beginnt der 3-Jahresfortbildungszeitraum mit dem Ausstelldatum der 
„Ausweiskarte“


